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13.  Einstufungsfrist 
 
13.1

1Die Einstufung einer Verschlusssache des Geheimhaltungsgrades VS-NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH ist auf 30 Jahre befristet. 2Die herausgebende Stelle kann unter Berücksichtigung der 
Begründung für die Einstufung eine kürzere Einstufungsfrist bestimmen.

13.2

1Die herausgebende Stelle hat für VS-VERTRAULICH oder höher eingestufte Verschlusssachen den 
Zeitpunkt des Ablaufs der Einstufung zu bestimmen. 2Die Einstufungsfrist hat sich hierbei an der aus der 
Begründung für die Einstufung resultierenden voraussichtlichen Dauer der Schutzbedürftigkeit der 
Verschlusssache zu orientieren. 3Die Einstufungsfrist soll 30 Jahre nicht überschreiten. 4Soweit die 
Begründung für die Einstufung eine Einstufungsfrist einzelner Verschlusssachen oder pauschal für die in 
einem bestimmten Bereich entstehenden Verschlusssachen über einen Zeitraum von 30 Jahren hinaus 
gebietet, ist dies zu begründen und so zu vermerken, dass dies jederzeit erkennbar ist. 5Eine pauschale 
Abweichung für einen bestimmten Bereich bedarf der Zustimmung der zuständigen obersten 
Staatsbehörde.

13.3

Die Einstufung endet mit Ablauf des Jahres, in welches das Fristende fällt.

13.4

Die Dienststelle kann Richtlinien zur Bestimmung der Einstufungsfrist von Verschlusssachen festlegen.


